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WÄHRUNGSPOLITIK: PROBLEME UND PERSPEKTIVEN 

von 

Klaus-Jörg HEYNEN, Bonn 

Seit Ende der sechziger Jahre ist offenkundig, welche Bedeutung währungspolitische Fragen 
für die Agrarpolitik haben können. Seither haben Währungsentwicklungen und 
währungspolitische Entscheidungen die Gemeinsame Agrarpolitik stark beeinflußt. Die 
Einführung des mit manchen Veränderungen bis heute bestehenden Währungsaus
gJeichssystems war eine Folge der Wechselwirkung zwischen Währungspolitik und 
Agrarpolitik und des sehr unterschiedlichen Integrationsstands dieser beiden Bereiche. 

Mit der Verwirklichung des Gemeinsamen Binnenmarktes steht der Europäischen 
Gemeinschaft ein wichtiger Integrationsschritt bevor. Auch in diesem Zusammenhang haben 
währungspolitische Aspekte für die Landwirtschaft, insbesondere die deutsche 
Landwirtschaft, große Bedeutung. Es geht um die Zukunft des Währungsausgleichssystems 
und um seine künftige Anwendung. Konkret sind drei Fragen zu beantworten: Ist eine 
Währungsausgleichsregelung unter den Bedingungen eines europäischen Binnenmarktes 
noch erforderlich? Ist sie dann noch administrativ durchführbar? Und wird sie politisch 
durchsetzbar sein? 

I Währungsausgleichsregelung: Im Binnenmarkt erforderlich? 

1 Die Lage vor der Verwirklichung des Binnenmarktes 

Obwohl seine Existenzberechtigung von der Wissenschaft oft angezweifelt wurde, ist der 
Währungsausgleich seit 20 Jahren Realität. Und obwohl es wegen des Währungsausgleichs 
in der Gemeinschaft mehrfach ernste politische Schwierigkeiten gegeben hat, die 
gelegentlich nur von den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten gelöst werden 
konnten, ist politisch bis heute nicht ernsthaft umstritten, daß eine funktionsfähige 
Währungsausgleichsregelung ein notwendiges Element der Gemeinsamen Agrarpolitik ist. 
Eine Währungsausgleichsregelung hat sich bis heute als notwendig erwiesen, weil sprung
hafte Veränderungen in den Währungsrelationen zwischen den Mitgliedstaaten grundSätzlich 
keinen Einfluß haben sollen auf die in nationalen Währungen ausgedrtickten landwirt
schaftlichen Preise. Es galt und es gilt, bei Aufwertungen Einkommensverluste der 
Landwirtschaft und bei Abwertungen Verbraucherpreissteigerungen zu verhindern, die nach 
ganz überwiegender Auffassung den Gemeinsamen Agrarmarkt ernsthaft in Frage stellen 
würden. 

Die Anwendung des Währungsausgleichssystems und damit seine praktische Bedeutung ist 
in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Zur Zeit wird Währungsausgleich nur noch für 
Griechenland, Spanien und Großbritannien angewandt. Entsprechend haben 
erfreulicherweise - die politischen Querelen um den Währungsausgleich abgenommen. Diese 
positive Entwicklung bedeutet freilich noch nicht, daß die Währungsausgleichsregelung 
überflüssig geworden wäre. Denn sie erklärt sich allein aus der währungspolitischen 
Stabilität der letzten Jahre. In dieser Zeit konnten - erleichtert durch das 1984 eingeführte 
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"switch-over-System", das grundsätzlich neue positive Währungsabstände verhindert - die 
bestehenden Währungsabstände ganz oder zumindest ~eitgehend abgebaut werden. 

2 Veränderungen durch die Verwirklichung des Binnenmarktes 

Wenn eine Währungsausgleichsregelung bis heute zumindest politisch eIforderlich ist, um 
auf Wechselkursänderungen reagieren zu können, kommt es für die Zukunft dieser Regelung 
darauf an, ob und in welchem Ausmaß nach Verwirklichung des Binnenmarktes noch mit 
Wechselkursänderungen gerechnet werden muß. Dieser Frage ist im folgenden nachzugehen. 
(Dagegen wäre es wenig sinnvoll, hier jene schon oft ausgetauschten Argumente für oder 
gegen den Währungsausgleich1 zu wiederholen, die keinen spezifischen Bezug zur 
Verwirklichung des Binnenmarktes haben.) 

a. Währungspolitische Instrumente und Festlegungen 

Integrationspolitisch und gemeinSChaftsrechtlich bedeutet der Binnenmarkt "einen Raum 
ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und 
Kapital ... gewährleistet ist"2. Er geht damit grundsätzlich nicht weiter als der "Gemeinsame 
Markt", auf dessen Erreichung der EWG-Vertrag die Mitgliedstaaten bereits vor über 30 
Jal!ren veIpflichtete. Damals wurden der Gemeinschaft kaum Zuständigkeiten in der 
Wirtschafts- und Währungspolitik eingeräumt. Wird sich daran bis Ende 1992 etwas ändern? 

Im "Weißbuch" über die Vollendung des Binnenmarktes\ der bis heute konsequent 
veIfolgten Handlungsrichtlinie der EG-Kommission, spielt die Währungspolitik keine 
nennenswerte Rolle. Nur beiläufig wird festgestellt, daß das Europäische Währungssystem 
bei der Integration der einzelstaatlichen Märkte ein wesentlicher Faktor sein wird4• Hieraus 
werden aber keine Konsequenzen gezogen; in dem ausführlichen Programm zur Ver
wirklichung des Binnenmarktes, das die Kommission dem Europäischen Rat zusammen mit 
dem Weißbuch vorlegte, wird die Währungspolitik denn auch gar nicht erwähnt 

Der politische Wille zur Verwirklichung des Binnenmarktes wurde 1986 mit der 
Einheitlichen Europäischen Akte und einer Ergänzung des EWG-Vertrages in rechtlich 
verbindliche Form gebracht Seither stellt der EWG-Vertrag das Instrumentarium bereit, 
dessen die Gemeinschaft zur Verwirklichung des Binnenmarktes bedm (z.B. 
Mehrheitsentscheidungen). 

Mit der Einheitlichen Europäischen Akte wurde der EWG-Vertrag zwar auch zur 
Währungspolitik ergänzt. Er erhielt sogar ein neues Kapitel speziell zur Wirtschafts- und 
Währungsunion. Bei näherem Hinsehen zeigt sich aber, daß dieses Kapitel mehr 
deklaratorische als materielle Bedeutung hat. Es gibt der Gemeinschaft keine 
währungspolitischen Kompetenzen. Es legt die Gemeinschaft nicht auf währungspolitische 

1) S. z.B. KOESTER, S. 95ff., RITSON-TANGERMANN, S. 122ff. und SCHMITZ, S. Uf. 

2) Artikel 8a EWG-Vertrag, eingefugt durch die Einheitliche Europäische Akte. 

3) K(l~.1MISSION(1985) 

4) KOMMISSION (1985), S. 7. 
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Fortschritte fest. Das ganze Kapitel besteht nur aus einem Artikel (ArtikeI102a). Und dieser 
Artikel erschwert sogar institutionelle Fortschritte im Bereich der Währungspolitik, weil er 
sie an das schwerfallige Verfahren der Vertragsänderung nach Artikel 236 EWG-VertragS 
bindet, während vorher gewisse institutionelle Veränderungen auf der Grundlage von Artikel 
235 leichter möglich waren. 

Mit der Festlegung auf die Verwirklichung des Binnenmarktes wurde die Gemeinschaft also 
nicht auch auf Fortschritte in Richtung Währungsunion festgelegt. Und während die 
Gemeinschaft zur Verwirklichung des Binnenmarktes neue Zuständigkeiten und wirksame 
Instrumente erhielt, geschah nichts dergleichen auf dem Gebiet der Währungspolitik. 

b. Währungspolitische Auswirkungen 

Obwohl demnach die Integration der Währungspolitik gegenüber der Integration anderer 
. Politikbereiche bislang institutionell weit zurückblieb, nahm in den letzten Jahren die 
währungspolitische Konvergenz zwischen den EG-Mitgliedstaaten zu. Wechsel
kursanpassungen wurden selten, und sie waren in ihrem Ausmaß begrenzt. Seit 3 1/2 Jahren 
gab es im Europäischen Währungssystem (EWS) keine größere Wechselkursanpassung 
mehr. Die Inflationsraten gingen in den EWS-Staaten deutlich zurück und näherten sich 
einander an. Veränderte Erwartungen an die künftige Entwicklung von Inflationsraten und 
Wechselkursen verringerten auch die Zinsunterschiede zwischen den EWS-Staaten. 

Der Binnenmarkt dürfte die Entwicklung zu größerer Wechselkursstabilität tendenziell 
weiter fördern. Dafür sprechen vor allem die unter den Bedingungen des Binnenmarktes 
weiter zunehmende Handelsverflechtung zwischen den Mitgliedstaaten und die 
Liberalisierung des Kapitalverkehrs. Schon heute machen für die einzelnen 
EG-Mitgliedstaaten die Exporte in die Übrige Gemeinschaft rund 2/3 ihrer Gesamtexporte 
aus. Unter Binnenmarktbedingungen lassen sich die Fremdwährungspreise der Exportgüter 
eines Mitgliedstaates immer weniger durch Variation des Wechselkurses beeinflussen. Die 
Terms of Trade eines Mitgliedstaates sind durch Maßnahmen der inländischen Wirtschafts
politik nur noch wenig zu ändern. In dem Maß, in dem die gegenseitige wirtschaftliche 
Abhängigkeit zwischen den EG-Mitgliedstaaten zunimmt, wird der Spielraum für eine sinn
volle einzelstaatliche Wirtschafts- und Währungspolitik immer geringer. Umso mehr bedarf 
es einer wirksamen Koordinierung auf Gemeinschaftsebene. 

Wird diese Koordinierung praktiziert, wird die Wechselkursstabilität in der Gemeinschaft 
weiter zunehmen. Aus agrarpolitischer Sicht wäre das nur zu begrüßen. Denn die 
agrarmonetären Probleme würden damit kleiner. 

Gelöst wären diese Probleme damit freilich nicht: 

Zum einen ist allein durch die Verwirklichung des Binnenmarktes, das heißt· bei 
fortbestehendem institutionellen Rückstand der Wirtschafts- und Währungspolitik, 
keineswegs gesichert, daß die mitgliedstaatlichen Wirtschaftspolitiken wirklich in 
ausreichendem Maße koordiniert werden. Unvereinbare nationale Wirtschaftspolitiken, ein 
anhaltend hohes außen wirtschaftliches UngIeichgewicht zwischen den Mitgliedstaaten und 

5) D.h. insbesondere mit Ratifikation in allen Mitgliedstaaten. 
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unterschiedlich hohe Haushaltsdefizite können schnell zu Spannungen im Währungsgefüge 
führen und Kursanpassungen erzwingen6• 

Zum anderen muß auch unter Binnenmarktbedingungen damit gerechnet werden, daß die 
Devisenmärkte die mitgliedstaatIichen Währungen nicht immer nach den fundamentalen 
Faktoren des jeweiligen Mitgliedstaates bewerten. Dann wird sich die Liberalisierung des 
Kapitalverkehrs mit erhöhter Mobilität der Kapitalströme auswirken: Der Kapitalabfluß, die 
Interventionsnotwendigkeit und der Verlust an Währungsreserven werden unter 
Binnenmarktverhältnissen eher noch größer sein als zuvoe- und entsprechend groß wohl 
auch die Notwendigkeit zu Korrekturen der Wechselkurse. 

Lassen Sie mich daraus an dieser Stelle zwei Folgerungen ziehen: 

Unter den genannten Umständen, d.h. bei fortbestehender Wahrscheinlichkeit von 
Wechselkursanpassungen, wäre der Verzicht auf eine funktionsfähige 
Währungsausgleichsregelung ab Ende 1992 agrarpolitisch nicht vertretbar. Integrations
und währungspolitisch wäre er höchst riskant. Denn er liefe darauf hinaus, die 
Währungspolitik "in das Prokrustesbett der Gemeinsamen Agrarpolitik" zu zwingen8• 

Das würde der Währungspolitik unter den Bedingungen des Binnenmarktes, 
insbesondere wegen der Liberalisierung des Kapitalverkehrs, schlechter bekommen als 
je zuvor. 

Tendenziell führt der Binnenmarkt zur Annäherung der mitgliedstaatlichen Wirtschafts
und Währungspolitiken und dazu, daß Wechselkursanpassungen seltener werden und 
im Ausmaß begrenzt bleiben. Er kann zunehmend dazu beitragen, daß wegen größerer 
Währungsstabilität und bei günstigen Marktbedingungen die Währungsaus
gleichsregelung seltener als bisher angewendet werden muß. In diesem Zusammenhang 
sind aber weder Vorabfestlegungen noch Regelmechanismen hilfreich. Entscheidend ist, 
ob und für wie lange die konkrete Situation Währungsausgleichsmaßnahmen 
entbehrlich macht. 

11 Währungsausgleichsregelung: Im Binnenmarkt durchführbar? 

Die derzeitige Währungsausgleichsregelung ist mit Kontrollen an den Binnengrenzen der 
Gemeinschaft verbunden. Unter den Bedingungen des Binnenmarktes ist sie deshalb in ihrer 
derzeitigen Ausgestaltung nicht durchführbar. Dieser Umstand ist ernst zu nehmen. Denn 
es ist nicht gut vorstellbar, daß das politisch so bedeutende Ziel, die Grenzkontrolle nach 
1992 abzuschaffen, fallen gelassen wird, nur damit der Währungsausgleich administriert 
werden kann. Für die europäische Landwirtschaft wäre diese Situation auch wenig 
wünschenswert. Denn sie käme in eine undankbare Rolle, wenn ihr das Scheitern des 
Binnenmarktes angelastet würde. 

6) DELORS-AUSSCHUSS, Ziffer 12. 

7) Vgl. WISSENSCHAFTUCHER BEIRAT, Seite 14. 

8) SCHMITT, S. 3. Speziell zur Notwendigkeit, ein Währungsausgleichsystem unter 
Binnenmarktbedingungen beizubehalten, SCHLÜTER, S. 15. 
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Es geht also darum, ob und wie eine funktionsfähige Währungsausgleichsregelung ohne 
Warenkontrolle an den Binnengrenzen durchführbar ist. Zwei Möglichkeiten kommen dafür 
in Betracht: 

Die Kontrolle wird von den Binnengrenzen weg verlagert. 

Die jetzige Regelung wird so umgestaltet, daß auf die Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Warenverkehrs überhaupt verzichtet werden kann. 

1 Verlagerung der Kontrolle des grenzüberschreitenden Warenverkehrs 

Ähnliche administrative Probleme wie für den Währungsausgleich zeichnen sich nach 1992 
für die indirekten Steuern ab. Soweit heute absehbar, wird die Harmonisierung dieser 
Steuern bis Ende 1992 nicht so fortgeschritten sein, daß auf eine Erfassung des 
grenzüberschreitenden Warenverkehrs und auf Kontrollen verzichtet werden kann. Derzeit 
befürworten fast alle Mitgliedstaaten eine Regelung, bei der bis auf weiteres die Ware 
umsatzsteuerlich unbelastet über die Grenze verbracht werden kann und erst im 
Bestimmungsland nach den dortigen SätZen zu versteuern ist. 

Diese Regelung soll nach 1992 ohne Kontrollen an den Binnengrenzen administiert werden. 
Die erforderlichen Kontrollen sollen weg von den Grenzen in die Betriebe verlagert werden. 
Es soll ein Meldesystem der Unternehmen geschaffen werden, bei dem sämtliche 
innergemeinschaftlichen Ein- und Ausfuhren erfaßt werden. Um die Kontrollen wirksam zu 
machen, sollen die Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten bei der Erfassung des 
grenzüberschreitenden Warenverkehrs enger als bisher zusammenarbeiten. 

Wenn nun nach 1992 der grenzüberschreitende Warenverkehr aus steuerlichen. Gründen 
ohnehin kontrolliert werden muß und kontrolliert werden kann, dann müßte damit 
grundSätzlich auch die für den Währungsausgleich erforderliche Kontrolle möglich sein. 
Eine Reihe von Problemen ist freilich bereits absehbar. Denn anders als für Steuerzwecke, 
für die grundsätzlich ,die wertmäßige Erfassung der grenzüberschreitenden Lieferungen 
genügen, muß für die Abwicklung der derzeitigen Währungsausgleichsregelung der 
Warenverkehr nach Art und Menge sehr differenziert erfaßt werden. Deshalb dürfte 
zumindest eine Vereinfachung der heute praktizierten Regelung erforderlich werden (z.B. 
Verzicht auf bestimmte produktspezifische Besonderheiten), um die Währungs
ausgleichsregelung durchführen zu können. 

Trotz aller absehbaren Schwierigkeiten sollte diese Option offen gehalten werden. Ob und 
in welcher Form sie letztlich praktikabel ist, hängt von den Regelungen ab, die für Steuer
zwecke getroffen werden und die heute noch nicht feststehen. 

2 Verzicht auf die Kontrolle des grenZÜberschreitenden Warenverkehrs 

Sollte dieser Weg nicht gangbar sein, müßte die Währungsausgleichsregelung ganz ohne 
Warenverkehrskontrolle durchgeführt werden. Das würde die Umgestaltung in eine 
Beihilferegelung bedeuten. 
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Die im Jahre 1969 als erste Währungsausgleichsregelung eingeführte Beihilfe ist ein 
Beispiel für diese Ausgestaltuni. 

Mit der 1984 getroffenen Reglung zum Abbau des damals bestehenden positiven 
Währungsausgleichs wurde dieser Weg emeut beschrittenlO• Den betroffenen 
Mitgliedstaaten wurde zugestanden, den eintretenden Einnahmeausfall ihrer Landwirtschaft 
durch eine nationale Beihilfe in der Form einer Mehrwertsteuer-Erstattung auszugleichen. 
Seit 1988 kann ein Teil dieser Beihilfe nur noch als flächenbezogene Beihilfe gewährt 
werden ("soziostruktureller Einkommensausgleich"). Auch die Preissenkungen, die die 1987 
eingeführte Abbauautomatik nach künftigen Realignments mit sich bringt, können durch 
Beihilfen ausgeglichen werdenll. 

Abgesehen davon, daß sie ohne Kontrollen an den Grenzen auskommen, sind solche 
Beihilferegelungen allerdings keineswegs so vorteilhaft, wie sie vielleicht zunächst 
erscheinen. Sie bedeuten ein Stück Renationalisierung der Gemeinsamen Marktpolitik. Im 
konkreten Anwendungsfall sind sie in der Gemeinschaft sehr schwer durchsetzbar, jedenfalls 
in einer Ausgestaltung nach Höhe und Zeitdauer, wie sie flir die Aufwertungsländer 
erforderlich sind. Für die Aufwertungsländer bedeutet das die ständige Versuchung zu 
nationalen Alleingängen. Sind solche Beihilfen erst einmal eingeflihrt, erweisen sie sich als 
langlebig. Die Erfahrung zeigt, daß sie noch schwerer abzubauen sind als entsprechender 
Währungsausgleich. Die 1969 eingeführte Beihilfe hatte immerhin bis 1980 Bestand, 
während Währungsausgleich, der nach 1969 entstanden war, bis dahin längst wieder 
abgebaut werden konnte. 

Außerdem.sind bei solchen Beihilfelösungen Über- und Unterkompensationen nicht zu 
vermeiden. Die Unterkompensation führt zu agrarpolitischer Unruhe im Aufwertungsland. 
Die Überkompensation führt zum Vorwurf der Wettbewerbsverfälschung seitens der übrigen 
Mitgliedstaaten. Dieser Vorwurf wird unter den Bedingungen des einheitlichen 
Binnenmarktes noch mehr Gewicht haben als schon bisher. 

m Wiihrungsausgleicbsregelung: Im Binnenmarkt durchsetzbar? 

In ihrem "Weißbuch" und in ihrem 1987 vorgelegten "Bericht über das agrarmonetäre 
System,,12 stellt die EG-Kommission den Währungsausgleich als mit dem Binnenmarkt 
unvereinbar dar; sie fordert "die automatische Angleichung der Agrarpreise im Falle von 
Währungsanpassungenl3" • 

9) VO (EWG) Nr. 2464/69 vom 09.12.1969, ABL. Nr. L 312 vom 12.12.1969, S. 4. 

10) VO (EWG) Nr. 855/84 vom 3l.03.1984, ABL. Nr. L 90 vom 0l.04.1984, S. l. 

11) VO (EWG) Nr. 1677/85, ABI. Nr. 164/85 i.d.F. der VO (EWG) Nr. 1889/87, AbI. Nr. 
182/l. 

12) KOMMISSION (1985), S. 12 und (1987). 

13) VgI. z.B. CARDEN, S. 3ff. 
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Auch aus den Mitgliedstaaten ist die Auffassung zu hören, eine Währungsausgleichsregelung 
sei mit dem Binnenmarkt nicht vereinbar. Das erstaunt nicht Denn die meisten 
Mitgliedstaaten hatten in der Vergangenheit mit negativem Währungsausgleich zu leben. 
Ihre Agrarpolitiker könnten versucht sein, die daraus erwachsenden Probleme mit dem 
Hinweis auf den Binnenmarkt endgültig aus der Welt zu schaffen. Ob sich diese Absicht 
in diesen Mitgliedstaaten durchsetzen wird, wenn die aus einem Verzicht auf jede 
Währungsausgleichsregelung bei gröJkren Realignments neu entstehenden Probleme 
(Währungspolitik:, Integrationspolitik, Inßationsgefahr) durchdacht sind, mag hier 
dahinstehen. In jedem Fall hat in dieser Frage die EG-Kommission eine besondere 
Verantwortung. Denn sie hätte den auf Abschaffung oder Änderung der Wäh
rungsausgleichsregelung zielenden Vorschlag vorzulegen. 

Die Haltung der Kommission ist aber bisher nicht klar zu erkennen. Ihre ÄuPerungen 
erscheinen widersprüchlich. Abgesehen von den Äuj3erungen im Wei~buch und im Bericht 
von 1987 betont sie vor allem, ~ die mit der derzeitigen Währungsausgleichsregelung 
verbundenen Formalitäten an den Binnengrenzen nicht binnenmarlctkonform sind. Diese 
Feststellung ist nicht zu bestreiten. Es ist insoweit folgerichtig, wenn die Kommission mit 
dem Hinweis auf den Binnenmarkt die Beseitigung der Währungsabstände anstrebt"4. 

Das rechtfertigt freilich noch nicht die gelegentlich zu hörende Behauptung, die Kommission 
halte nach 1992 jede Währungsausgleichsregelung flir verzichtbar. Tatsächlich hat die 
Kommission oft - und zwar auch nach den Festlegungen auf den Binnenmarkt - deutlich 
erklärt, da~ die Währungsausgleichsregelung bei veränderbaren Wechselkursen zwar ein 
"Übel", aber eben doch ein "notwendiges Übel" isti'. Und sie hat das Wäh
rungsausgleichssystem - auch nach den Festlegungen auf den Binnenmarkt - oft mit guten 
Gründen verteidigt, wllnn es politisch oder rechtlich angegriffen wurde. Dabei hat sie darauf 
hingewiesen, da~ die Notwendigkeit des Währungsausgleichssystems entscheidend vom 
Stand der Wirtschafts- und Währungsintegration abhängt 

Im vergangenen 1ahr wurde in der Presse berichtet, die Kommission bereite einen Bericht 
über die landwirtschaftliche Währungspolitik im Binnenmarkt vor. Nach diesen Meldungen 
soll das agrarmonetäre System nach 1992 weitgehend entfallen. Bei Realignments würden 
die grünen Kurse grundätzlich sofort angepa~t werden, was entsprechende Preissenkungen 
bei positivem Währungsabstand und Preisanhebungen bei negativem Währungsabstand 
bedeuten würde. Der im Einzelfall nicht sofort abgebaute Währungsabstand soll durch 
Ausweitung der Freimargen überbrückt werden. Für Aufwertungsländer würden zum Aus
gleich von Preissenkungen zeitlich befristete und degressive nationale Beihilfen ermöglicht 

Die Kommission hat den von der Presse angekündigten Bericht bislang nicht vorgelegt Es 
erübrigt sich deshalb, darauf näher einzugehen. Zwei Bemerkungen sollen genügen. Die 
sofortige Anpassung der grünen Kurse nach Realignments mag bei seltenen und kleinen 
Realignments und unter bestimmten Marktsituationen vorstellbar sein.· Bei grö~n 

14) Z.B. KOMMISSION (1989), Ziffer 48 und (l990a), Ziffer 53. 

15) So z.B. in ihrer Stellungnahme zum "Sonderbericht 1/89 des Europäischen Rechnungs
hofs über das agrarmonetäre System", Amtsblatt der EG, C 128, vom 24.05.1989, Seite 43. 
Vgl. auch Argumentation der Kommission in der Rechtssache 18/87, Urteil des EuGH vom 
27.09.1988. 
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Realignments ist sie jedenfalls ohne entsprechende Kompensation nicht realistisch. Solange 
grö~ere Wechselkursanpassungen möglich bleiben, wäre ein solches System zwar im 
Einklang mit Binnenmarkterfordemissen, wegen der fortbestehenden währungspolitischen 
Gegebenheiten aber "im luftleeren Raum ersonnen"; es lie~e "elementare politische Kräfte 
au~er acht"16. Auch die Ausweitung von Freimargen, die die Kommission schon früher in 
Erwägung gezogen hat17, ist ein untaugliches und gefahrliches Mittel. Sie würde zu 
Wettbewerbsverzerrungen, verzerrten Handelströmen, vermehrter Intervention in den 
aufwertenden Ländern und erheblichen Haushaltsbelastungen der Gemeinschaft führen18. 

IV Die Wirtschafts· und Währungsunion als realistische Perspektive zur Lösung 
der agrarmonetären Probleme 

Die agrarmonetären Probleme der Gemeinschaft sind demnach nicht bereits gelöst, wenn 
der Binnenmarkt verwirklicht ist. Für die Frage, ob eine Währungsausgleichsregelung nach 
1992 weiterhin erforderlich ist, kommt es nicht darauf an, ob Währungsanpassungen nach 
diesem Zeitpunkt mehr oder weniger wahrscheinlich sind, sondern darauf, ob sie ausge
schlossen werden können. Wegen der weitreichenden agrar-, integrations- und währungs
politischen Konsequenzen reichen hierfür keine unverbindlichen politischen 
Absichtserklärungen, auch keine de-facto-Währungsunion auf Zeit, sondern nur bindende 
Festlegungen und die zu ihrer Umsetzung erforderlichen Instrumente. Die agrarmonetären 
Probleme lösen sich deshalb erst mit der Verwirklichung der Währungsunion. Erst dann 
kann auf eine Währungsausgleichsregelung verzichtet werden. 

Diese Feststellung wird bisweilen mi~verstanden als eine Art Schutzbehauptung, erhoben 
mit dem Ziel, den Währungsausgleich auf Dauer zu rechtfertigen. Das ist aus mehreren 
Gründen unberechtigt. In diesem Zusammenhang kommt es nur darauf an, da~ mit dem 
Verweis auf die Währungsunion heute keine unmögliche oder auch nur langfristige 
Bedingung für das endgültige Ende der Währungsausgleichsregelung mehr gestellt· wird. 
Denn ganz anders, als im Zeitpunkt der Festlegung auf den Binnenmarkt vorhergesehen, und 
trotz der währungspolitischen Enthaltsamkeit von Wei~buch und Einheitlicher Europäischer 
Akte, ist die Gemeinschaft inzwischen ein gutes Stück auf dem Weg zur Wirtschafts- und 
Währungsunion vorangekommen. Es gibt erste Festlegungen über Ziele, Inhalt und 
Verfahren. Die Beschlüsse des Europäischen Rates in den letzten drei Jahren zeigen ein
drucksvoll die neue, sich immer mehr beschleunigende Entwicklung: 

16) So für die Agrarmarktregelungen vor 1969, also vor Einführung des Währungsaus
gleichssystems: HEINE, S. 47. 

17) KOMMISSION (1987). 

18) WISSENSCHAFILICHER BEIRAT, S. 19; RECHNUNGSHOF, S. 25. 
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Juni 1988 (Hannover): Auftrag an den "Delors-Ausschuß"l9, binnen eines Jahres 
Vorschläge für konkrete Schritte zur Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion zu erarbeiten. 

Juni 1989 (Madrid): Beschluß, daß die vom "Delors-Auschuß" vorgeschlagene erste 
Stufe der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion bereits am 1. Juli 1990 
beginnen soll. 

Dezember 1989 (Straßburg): Einberufung einer Regierungs- konferenz für Ende 1990 
(diese Konferenz hat, wie in Artikel 236 EWG-Vertrag vorgesehen, die zur Verwirkli
chung der Wirtschafts- und Währungsunion erforderlichen Änderungen des EWG-
Vertrages zu erarbeiten). 

April 1990 (Dublin I): Beschluß, daß die nötigen Änderungen des EWG-Vertrages 
bereits vor Ende 1992, also noch vor der Verwirklichung des Binnenmarktes, von den 
Mitgliedstaaten ratifiziert und damit unwiderruflich in Kraft gesetzt werden. 

Juni 1990 (Dublin Il): Wirtschafts- und Finanzrat und Allgemeiner Rat der 
Gemeinschaft werden angewiesen, durch entsprechende Vorarbeiten dafür zu sorgen, 
daß die Verhandlungen der Regierungskonferenz bereits "auf einer konkreten 
Grundlage" aufgenommen werden können. Diese Arbeiten sind in den Mitgliedstaaten, 
so auch in Bonn, zur Zeit in vollem Gang. 

Zwar ist mit einer Änderung des EWG-Vertrags die Wirtschafts- und Währungsunion noch 
nicht vollendet. Es werden aber das notwendige Instrumentarium geschaffen und bindende 
Zeitvorgaben gegeben sein. Nach den Vorstellungen der EG-Kömmission und mehreren 
Mitgliedstaaten soll die zweite Stufe auf dem Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion 
Anfang 1993 beginnen und könnte die Wirtschafts- und Währungsunion bereits 1996 
vollendet sein20• 

Als der deutsche Einigungsprozeß vor einem Jahr begann, wurde vielfach angenommen, daß 
er die Entwickung zur Wirtschafts- und Währungsunion aufhalten werde. Inzwischen ist das 
Gegenteil viel wahrscheinlicherl. Nach übereinstimmender Auffassung von 
Bundesregierung und Gemeinschaft ist der Prozeß der deutschen Einigung in die 
europäische Einigung einzubetten. Das wird die Entwicklung zur Wirtschafts- und 
Währungsunion, aber auch zur politischen Union, weiter beschleunigen. Es ist deshalb eine 
realistische Annahme, daß die agrarrnonetären Probleme der Gemeinschaft, die die Gemein
same Agrarpolitik immer wieder schwer belasten und die der Binnenmarkt allein nicht lösen 
kann, durch die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion doch schon in 
absehbarer Zeit gelöst sind. 

19) AUSSCHUSS ZUR PRÜFUNG DER WIRTSCHAFrS- UND WÄHRUNGSUNION: 
unter Vor~itz von Kommissionspräsident Delors die Präsidenten der Notenbanken der 
Mitgliedstaaten, ein weiteres Mitglied der EG-Kommission und drei unabhängige Experten. 

20) KOMMISSION (1990). Inzwischen hat der Europäische Rat (Oktober 1990, Rom I) 
entschieden, daß die zweite Stufe am 01.01.1994 beginnen soll. 

21) PÖHL, S. 27. 
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